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Eine Information der SV-Hauptgeschäftsstelle für die Landesgruppen, Ortsgruppen und Richter im SV

Themen im Februar 2010:
1. Der stellvertretende Vorsitzende in den SV-Ortsgruppen 
2. Bequem zahlen mit Einzugsermächtigung – ist Ihre OG auch dabei? 
3. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 
4. Aktualisierungsdienst 
5. SV-Bestellservice: Teilnehmer-Sets zum Augsburger Modell


1. Der stellvertretende Vorsitzende in den SV-Ortsgruppen

Die Satzung des SV für Ortsgruppen (SdO) regelt im § 17 Absatz 7, welche Vorstandsmitglieder einer Ortsgruppe den Verein nach außen (geschäftlich oder auch gerichtlich) vertreten können. Dies ist eine Sonderregelung und hat Vorrang vor der Aufzählung der weiteren möglichen Vorstandsmitglieder gemäß § 17 Absatz 1 und 2 SdO. 

Danach ist in § 17 Abs. 7 SdO geregelt, dass jeweils zwei der dort genannten Vorstandsmitglieder (der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und der Kassenwart) die Stellung eines gesetzlichen Vertreters der Ortsgruppe haben. Nach außen (geschäftlich oder auch gerichtlich) müssen also jeweils zwei der genannten Vorstandsmitglieder handeln.

Nur wenn zwei der Vorstandsmitglieder gemeinsam handeln, ist ein Rechtsgeschäft für die Ortsgruppe verbindlich. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme zugunsten der Ortsgruppe als auch zugunsten der Vorstandsmitglieder. Wenn nämlich nur ein Vorstandsmitglied nach außen handelt, kann der Verein nicht verpflichtet, wohl aber das allein handelnde Vorstandsmitglied haftbar gemacht werden.

Unter Beachtung dieser Grundsätze und unter Berücksichtigung eines Ersatzmannes müssen drei verschiedene Vorstandsmitglieder handlungsfähig sein. Hieraus folgt, dass die Vorstandsfunktionen des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassenwartes nicht kumuliert werden können. Dies besagt auch die Satzung in § 17 Abs. 4, wonach ein Mitglied zwar bis zu zwei Vorstandspositionen bekleiden kann, doch dürfen nicht beide Vorstandspositionen auch Vertreterfunktion im Sinne des § 17 Abs. 7 haben.

Dies bedeutet, dass der Vorsitzende nicht gleichzeitig Kassenwart sein kann. Der stellvertretende Vorsitzende kann auch nicht gleichzeitig Kassenwart und der Kassenwart kann weder gleichzeitig Vorsitzender noch stellvertretender Vorsitzender sein. Es ist klar, dass der Vorsitzende nicht gleichzeitig sein Stellvertreter sein kann. Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender können jedoch gleichzeitig zum Beispiel Zuchtwart oder Ausbildungswart sein. 

Damit eine Ortsgruppe im rechtlichen Sinne im Außenverhältnis handlungsfähig ist, muss das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zwingend besetzt werden. Zurzeit haben jedoch über 300 Ortsgruppen dieses Amt noch nicht besetzt. Prüfen Sie deshalb, ob in Ihrer Ortsgruppe dieses für die Außenvertretung wichtige Amt gewählt ist. Ortsgruppen, in denen dies noch nicht der Fall ist, empfehlen wir, unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen und das Amt nachzuwählen. Nur so ist eine ordnungsgemäße Vertretung der Ortsgruppe im Außenverhältnis und demzufolge auch die rechtliche Handlungsfähigkeit Ihrer Ortsgruppe gewährleistet.




2. Bequem zahlen mit Einzugsermächtigung – ist Ihre Ortsgruppe auch dabei?

Auch Ihre Ortsgruppe steht in regelmäßigem Geschäftsverkehr mit der Hauptgeschäftsstelle: Terminschutzgebühren, Formularbestellungen, Einkäufe im SV-Shop, um nur einige Beispiele zu nennen. Da passiert es schon einmal, dass Gebührenrechnungen dem Kassenwart zu spät vorgelegt werden...

Oder machen Sie mit? Machen Sie es sich ab sofort bequem. Kümmern Sie sich ganz einfach nicht. Lassen Sie das uns übernehmen. Werden Sie Teilnehmer am Lastschrift-Verfahren: Schon 1.711 Ortsgruppen machen inzwischen mit!

Und so geht’s: Senden Sie uns noch heute eine formlose Einzugsermächtigung mit Angabe Ihrer Bankverbindung oder fordern Sie in unserer Mitgliederabteilung ganz einfach ein Formular an. Jede Rechnung der HG wird dann bei Fälligkeit ganz automatisch von Ihrem Konto eingezogen. Selbstverständlich informieren wir Sie jeweils vorher schriftlich. Dieses Verfahren können Sie jederzeit widerrufen.

Sie haben Fragen zu Ihrem Beitrag, zur Mitgliedschaft oder zum bequemen Lastschrift-Verfahren? Dann rufen Sie uns einfach unter Telefon 0821 74002-41 an. Wir beraten Sie gerne.



3. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 

Terminschutz 2010

Falls sich der Termin einer bereits von uns bestätigten Veranstaltung ändert, senden Sie uns einfach eine Kopie Ihrer Terminschutzbestätigung und geben Sie auf dieser Kopie deutlich den neuen Termin an. Natürlich kann die Terminverlegung oder Terminerweiterung auch formlos, z. B. per E-Mail gemeldet werden.

Bitte beachten Sie, dass Terminerweiterungen und Terminverlegungen für Prüfungen nur noch dann genehmigt werden, wenn die Erweiterung oder Verlegung so rechtzeitig mitgeteilt wird, dass sie in der SV-Zeitung (8 Wochen) oder im SID (10 Arbeitstage) veröffentlicht werden kann.

Wichtig für Agility! Bitte beachten: Alle Ortsgruppen, die Agility-Turniere ausrichten, werden gebeten, das Merkblatt “SV-Agility-Prüfungen (Anhang zu den Ergebnislisten)” unterschrieben, zusammen mit den Ergebnislisten, an den SV zu senden. 

Die Unterschrift auf den Ergebnislisten entfällt hiermit. Um unnötige Korrespondenz zu vermeiden, senden Sie bitte immer die aufgeführten Statistiken mit den Ergebnislisten ein.

Das Formular finden Sie – wie auch den Terminschutzantrag – auf unserer Homepage unter der Rubrik “Service/Download / Formulare / Prüfung”. Hier der Link: http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=666


Information für alle LG-Jugendwarte sowie die Veranstaltungsleiter und SID-Beauftragte von Jugend- und Juniorenveranstaltungen

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte bei der Durchführung von Jugend- u. Juniorenveranstaltungen:

Terminschutzantrag und Meldungen für den SID:
LG-JHF-Prüfung (LG-Prüfung für jugendliche Hundeführer / keine Quali für DJJM)
LG-JHF-Zuchtschau (LG-Zuchtschau für jugendliche Hundeführer / keine Quali für DJJM)
Bei LG-JHF-Prüfungen bitte die Hundeführer immer als Jugend bzw. Junior angeben!
Bis 15 Jahre => Jugend      im Jahr 2010    Jahrgang: bis 1995
16-21 Jahre  => Junioren    im Jahr 2010    Jahrgang: 1989 - 1994
Bei den Zuchtschauen müssen spätestens mit Einsenden des gebundenen und 
unterschriebenen Kataloges alle jugendliche Hundeführer mit Namen, Vornamen, PLZ, Ort und 
Mitglieds-Nr. aufgeführt werden.
LG-Jugend- u. Juniorenmeisterschaft-Prüfung (LG-JJM)       => (Qualifikation für die DJJM)
LG-Jugend- u. Juniorenmeisterschaft-Zuchtschau (LG-JJM)  => (Qualifikation für die DJJM)
Bei LG-JJM-Prüfungen bitte die Hundeführer immer als Jugend bzw. Junior angeben!
Bis 15 Jahre => Jugend      im Jahr 2009    Jahrgang: bis 1995
16-21 Jahre  => Junioren    im Jahr 2009    Jahrgang: 1989 - 1994
Bei den Zuchtschauen müssen spätestens mit Einsenden des gebundenen und unterschriebenen Kataloges alle jugendliche Hundeführer mit Namen, Vornamen, PLZ, Ort und Mitglieds-Nr. aufgeführt werden.

Durch Beachtung dieser Hinweise helfen Sie uns, die Voraussetzungen nach der Prüfungsordnung bzw. der Zuchtschauordnung ordnungsgemäß zu überprüfen. Dies gilt generell für alle überregionalen Prüfungen sowie für alle Zuchtschauen.
Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen und wünschen gutes Gelingen für Ihre Veranstaltungen!



4. Aktualisierungsdienst

Nachstehend finden Sie Links zu verschiedenen aktuellen Verzeichnissen und Informationen:

Aktuelles Anschriftenverzeichnis der Amtsträger des SV
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der ID-Beauftragten und ihrer Bezirke
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der Welpenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Aktuelles Verzeichnis der Ammenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=569

Körplan 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=813

Terminschutzsperren 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1251&L=%5C



5. SV-Bestellservice: Teilnehmer-Sets zum Augsburger Modell


Das "Augsburger Modell" - ein echtes Erfolgsmodell!

Viele tausend Mitglieder konnten seit Einführung dieses praxisorientierten Erziehungskurses für Hundehalter bereits für den SV gewonnen werden. Werten auch Sie Ihren Erziehungskurs auf und bestellen Sie noch heute das offizielle Teilnehmer-Set des SV:

Je 1 Leitfaden für das "Augsburger Modell", Broschüre, DIN A5
Auf insgesamt 16 Seiten werden die einzelnen Übungen auch für den Laien verständlich und sehr kurzweilig beschrieben. Ein "Muss" für Ihre Kursteilnehmer! und Je 1 Urkunde für die Teilnahme am Erziehungskurs, DIN A4.
Die offizielle Urkunde des SV zur Bestätigung der Teilnahme an einem
Erziehungskurs nach dem "Augsburger Modell".

Je 1 Ausweis für die Teilnahme am Erziehungskurs, DIN A4
Der offizielle Ausweis des SV über eine zuerkannte Leistungsbewertung
"Begleithund" im Rahmen des Augsburger Modells. 

Je 1 Halsbandplakette "Geprüfter Begleithund"
Attraktive Halsbandplakette für die erfolgreichen "Vierbeiner" Ihres
Erziehungskurses.

Je 1 Flyer "Viele sind schon dabei" + 3 Plakate DIN A3 für Ihre Ortsgruppe
Kursdaten und Anschrift können selbst eingetragen werden (Plakat ohne Abbildung).

Teilnehmer-Sets zum „Augsburger Modell“ Set für 10 Teilnehmer    Preis:   55,00 €
Teilnehmer-Sets zum „Augsburger Modell“ Set für 15 Teilnehmer    Preis:   81,00 €
Teilnehmer-Sets zum „Augsburger Modell“ Set für 20 Teilnehmer    Preis: 106,00 €


Bestellen Sie noch heute: 

http://www.sv-shop.com/shop/advanced_search_result.php?keywords=Teilnehmer-Sets&x=0&y=0
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Ihre SV-Hauptgeschäftsstelle

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. • Steinerne Furt 71 • 86167 Augsburg
- vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Hauptgeschäftsführung
Hauptgeschäftsführer Hartmut Setecki
VR Augsburg 15

Telefon 0821 74002-0 • Telefax 0821 74002-903
mailto:info@schaeferhunde.de
http://www.schaeferhunde.de

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001:2000 (Reg.-Nr. 200112)

Hinweis: Falls ein Link nicht funktioniert, kopieren Sie ihn einfach in die Zwischenablage und setzen Sie ihn direkt in die Adressleiste Ihres Browsers ein.
